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E-Mail: buero@janusz-korczak-fachschule.de     www.janusz-korczak-fachschule.de
Informationen zur Durchführung des Berufspraktikums im Rahmen der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher
Die Organisation und Durchführung des Berufspraktikums ist durch die „Fachschulverord-nung für in modularer Organisationsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozialwe-sen vom 2. Februar 2005“ geregelt und findet auf der Grundlage des „Rahmenplans für das Berufspraktikum für die Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik für Rheinland-Pfalz“ statt.
Ziele des Berufspraktikums

„Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant soll befähigt werden,

1.
die in der Fachschule erworbenen theoretischen und didaktisch-methodischen Kenntnisse sowie praktischen Fähigkeiten selbstverantwortlich und unter Berücksichtigung der Ausbildungsstätte sowie ihrer Organisationsstruktur und ihrer Arbeitsmittel in der beruflichen Praxis anzuwenden, zu erweitern und zu vertiefen,

2.
Konzeptionen zu erfassen, Erziehungsarbeit zu planen, Handlungsweisen im Hinblick auf Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu beobachten, zu dokumentieren und zu unterstützen sowie die entsprechende pädagogische Arbeit auch selbständig zu gestalten,

3.
eine Gruppe sowohl selbständig als auch in Zusammenarbeit mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zu führen,

4.
eigene Wirkungsmöglichkeiten zu erproben und sich in der Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und Institutionen zu üben,
5.
in der Ausbildungsstätte anfallende routinemäßige Verwaltungsaufgaben zu erfüllen und

6.
die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten mit zu gestalten.“  (§9,2)
Grundlage des Berufspraktikums

„Das Berufspraktikum wird nach einem Rahmenplan durchgeführt. Es wird von der Fachschule betreut und begleitet.“  (§9,5)
Sie erhalten einen von der Fachschule bearbeiteten Rahmenplan, in dem die zu erwerbenden Kompetenzen den drei Ausbildungsphasen zugeordnet sind. Auf der Grundlage dieses Rah-menplans erstellen Sie gemeinsam mit Ihrer Anleiterin / Ihrem Anleiter Ihren individuellen Ausbildungsplan.

Schulischer Unterricht während des Berufspraktikums
„Die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten haben monatlich mindestens einmal, mit Ausnahme in den Ferien, an einer Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen, die von der Fachschule durchgeführt wird und für die sie von der Ausbildungsstätte freigestellt werden. (…) Den Unterrichtsumfang regelt die Stundentafel.“  (§9,8)
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Laut Stundentafel umfasst das Lernmodul 16 (Abschlussprojekt), das sich auf das Berufsprak-tikum bezieht, 80 Stunden. Diese 80 Stunden müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung nachgewiesen werden (vgl. Formblatt). 
Die zeitliche und inhaltliche Verteilung der 80 Stunden sieht im Schuljahr 2006/07 folgendermaßen aus:

	
	4 Stunden
	4 Stunden

	September
	Prozessbegleitung / Fallbesprechung 
	Situationsanalyse / Formales/

Institutionsanalyse

	Oktober
	Prozessbegleitung / Fallbesprechung
	Situationsanalyse

	November
	Prozessbegleitung / Fallbesprechung
	Entscheidungsfindung mit Kindern

	Dezember
	Prozessbegleitung / Fallbesprechung
	Wie gestalte ich den Einstieg? (Motivation)

	Januar
	Workshops zu praxisrelevanten Themen
	Gruppenbildung nach Einrichtungstypen

	Januar
	Prozessbegleitung / Fallbesprechung
	Inhaltliche Begleitung

	Februar
	Prozessbegleitung / Fallbesprechung
	Wie gehe ich damit um, wenn etwas nicht so gut funktioniert?

	März
	Prozessbegleitung
	Inhaltliche Begleitung

	April
	Prozessbegleitung
	Präsentation 

	Mai
	Prozessbegleitung
	Präsentation


Die Prozessbegleitung und Fallbesprechung findet in den bestehenden Praktikumsgruppen und durch die diese Gruppen betreuenden Lehrkräfte statt.

Die Workshops beinhalten verschiedene Themen, die von den Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten gewählt werden können. Dazu werden rechtzeitig Listen aushängen, in die sich die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten je nach Ihrem Interesse eintragen können.

Bei den anderen Themen (rechte Spalte) geht es überwiegend um Fragen, die sich im Zusam-menhang mit der Anfertigung Ihres Abschlussprojektes ergeben, das von uns begleitet wird.

Ist die Berufspraktikantin / der Berufspraktikant an einem Schultermin krank, so kann (muss) sie / er an einem Treffen einer anderen Gruppe teilnehmen.

Bericht über die fachlichen Leistungen
„Die Ausbildungsstätte legt der Fachschule am Ende des Berufspraktikums spätestens zwei Wochen vor Beginn der Abschlussprüfung einen Bericht über die fachlichen Leistungen der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten vor. Der Bericht ist von den an der Ausbil-dung in der Ausbildungsstätte Beteiligten zu erstellen und zu unterzeichnen.

Der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten ist Gelegenheit zur Kenntnis- und Stellungnahme zu geben.“  (§9,9)
Die Beurteilung der fachlichen Leistungen muss mindestens ausreichend sein, um zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden.
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Projektarbeit

Im Rahmen des Lernmoduls 16 (Abschlussprojekt) müssen Sie im Berufspraktikum eine Projektarbeit durchführen, schriftlich dokumentieren und in der Abschlussprüfung präsentie-ren.

Die Bearbeitungsdauer beträgt laut Fachschulverordnung 8–10 Monate, der genaue Abgabe-termin wird vom Lehrerteam festgelegt.

Das Thema des Abschlussprojektes wählen Sie zunächst auf der Grundlage Ihrer Beobach-tungen in der Praxisstelle (vgl. Situationsansatz) selbst aus. Diese Wahl besprechen Sie an dem dafür festgelegten Termin (Ende Oktober / Anfang November) mit Ihrer betreuenden Lehrerin oder Ihrem betreuenden Lehrer und legen mit ihr / ihm das genaue Thema fest (vgl. Formblatt).

Während der Anfertigung Ihrer Projektarbeit werden Sie von den jeweiligen Lehrkräften be-treut.
Für die Anfertigung der Projektarbeit erhalten Sie eine Gliederung, die verbindlich gilt.

Abschluss am Ende des Berufspraktikums  (vgl. §11)
Am Ende des Berufspraktikums findet eine Abschlussprüfung statt.

Die Prüfung besteht aus:

a)
der Präsentation der Projektarbeit und

b)
einem sich anschließenden ca. 20-minütigem Kolloquium.

Für die Bewertung der Projektarbeit gilt folgende Gewichtung:

- inhaltliche Bewältigung:


40%

- methodische Durchführung:

15%

- formale Anforderungen:


  5%

- Präsentation und Kolloquium:
40%.

Für den erfolgreichen Abschluss des Berufspraktikums müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

-
Die Note für das Abschlussprojekt muss mindestens ‚ausreichend’ sein,

-
die fachlichen Leistungen während des Berufspraktikums müssen mit mindestens ‚ausreichend’ bewertet werden und

-
der Nachweis über 80 Stunden Unterricht im Lernmodul 16 muss vorgelegt werden.


Bei Fehlzeiten über 25% gilt das Modul als nicht bestanden.
Fehlzeiten
Betragen die krankheitsbedingten Fehlzeiten mehr als 20 Arbeitstage, so verlängert sich das Berufspraktikum um die über die 20 Tage hinausgehenden Fehltage. Die Nacharbeit muss durch eine schriftliche Bescheinigung der Praxisstätte nachgewiesen werden, erst dann wird das Abschlusszeugnis ausgehändigt.

Praxisbesuche

Während des Berufspraktikums findet in der Regel einmal ein Praxisbesuch durch die betreuende Lehrkraft in der Praxisstelle statt. Bei Bedarf sind mehrere Besuche möglich.
